
4. Satzung  zur  Änderung

der  Satzung  über  die  Erhebung  von  Benutzungsgebühren  für  das  Schwimmbad  der

Gemeinde  Saal  a.d.Donau

Aufgrund  von  Art.  2 und  8 des  Kommunalabgabengesetztes  (KAG)  erlässt  die Gemeinde  Saal

a.d.Donau  folgende  4. Satzung  zur Änderung  der  Satzung  über  die  Erhebung  von

Benutzungsgebühren  für  das  Schwimmbad  der  Gemeinde  Saal  a.d.Donau  vom  28.03.2012,

zuletzt  geändert  durch  Anderungssatzung  vom  02.12.2021.

aa  § I
Anderungen

§ 5 der Satzung  über  die Erhebung  von Benutzungsgebühren  für das Schwimmbad  der

Gemeinde  Saal  a.d.Donau  vom  28.03.2012  erhält  folgende  Fassung:

,,§ 5 Gebührenhöhe

1. Saison-Dauerkarten  (im Rathaus  erhältlich)

a)  für  Erwachsene

b)  für  Erwachsene  mit  einer  Behinderung

von  mind.  50%  und  Rentner

70,00  €

50,00  €

c) für  Kinder  und  Jugend1iche  (6 bis 18  Jahre),

Schüler  Studenten,  Auszubildende,

Beschäftigte  im Bundesfreiwilligendienst

sowie  Empfänger  von  ALG  //7/ und  Grundsicherungsleistungen

d)  für  Kinder  und  Jugendliche  (6 bis 18  Jahre)

mit  Schwerbehinderung  von  mind.  50%

e) für  Familien

als Familienangehörige  zählen  der  Haushaltsvorstand,

dessen  (Ehe-)Partner  und  die im Haushalt

lebenden  Kinder  bis  zum  vollendeten  j8.  Lebensjahr

sowie  Schüler,  Studenten,  Auszubildende  und

Beschäftigte  im Bundesfreiwilligendienst  sowie  Empfänger

von  ALG  //// und  Grundsicherungs1eistungen,

(Ehe-)Paare  ohne  Kinder  zählen  nicht  als Familie

f) für  Alleinerziehende

als Familienangehörige  zählen  die im

Haushalt  1ebenden  Kinder  bis  zum

vollendeten  1 8. Lebensjahr  sowie  Schüler,

Studenten,  Auszubildende,

Beschäftigte  im BundesfreiwiIligendienst,

sowie  Empfänger  von  ALG  //7/ und  Grundsicherungsleistungen

g)  Ersatz  für  verlorene,  gestohlene  oder  unbrauchbar  gewordene

Saisonkarten.  Die  bisherige  Saisonkarte  wird  gesperrt

und  eine  neue  Karte  ausgegeben

35,00  €

30,00  €

f40,00 €

70,00  €

10,OO  €

2. Zehnerkarten  (Bonus  +3 Eintritte) 45,00  €

3. Einzelkarten 4,50  €

4. Kleinkinder  unter  6 Jahren  genießen  freien  Eintritt

5. lnhabernderEhrenamtskMewirdaufAntragproKalenderjahrdasFolgendegewährt:

a) ein Nachlass  im Wert  von vier  Einzeleintritten  beim  Erwerb  einer  Saison-Dauerkarte

oder

b)  vier  freie  Einzeleintritte"



Diese  Satzung  tritt  mit  Wirkung  zum  01.01.2025  in Kraft.

§2

Inkrafttreten

Saal  a.d.Donau,  den  03.09.2024

Verwaltungsgemeinschaft

-Gemeinde  Saal  a.d.Donau-

Christian  Nerb

Erster  Bürgermeister


